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Schweiz

Schweizerischer Zivilschutz-Fachverband der Stiadte

Jahresbericht 1977/78

Im Jahresbericht, der der Generalver-
sammlung 1977 in Genf unterbreitet
wurde, hat unser Kollege Reist darauf
hingewiesen, dass die schweizerischen
Behorden und die Bevolkerung dem
Zivilschutz und der Dringlichkeit, ihn
operationell zu gestalten, grosses Ge-
wicht beimessen sollten.

Die internationale Lage bleibt besorg-
niserregend, obschon sie nicht be-
denklicher als letztes Jahr ist. Die un-
sinnigen Betrage, die weltweit fiir die
Bewaffnung aufgewendet werden —
560 Milliarden einzig im Jahre 1974 —,
werden nicht kleiner, im Gegenteil
schwebt die Drohung eines Konfliktes
immer noch unheilverkiindend iiber
uns. Man darf sich in diesem Zusam-
menhang nicht in Illusionen wiegen,
obschon wir hoffen, dass unsere Vor-
sichtsmassnahmen ungeniitzt bleiben
konnen. Sie miissen aber ernsthaft
vorbereitet werden, um sie im Falle
schwerwiegender  Ereignisse, die
jederzeit eintreten konnen, zur An-
wendung zu bringen.

Man kann uns kaum vorwerfen, nicht
alles in unserer Macht Stehende zu
unternehmen: unsere Aufgabe ist
technischer Art, und wir bemiihen
uns, die Einsatzbereitschaft des Perso-
nals zu verbessern, das Material und
die notigen Einrichtungen vorzuberei-
ten, insofern uns auch die notwendi-
gen Mittel zur Verfiigung gestellt
werden.

Titigkeit

Der Vorstand ist seit der letzten Ge-
neralversammlung fiinfmal zusam-
mengetreten. Es wurden dabei die
nachstehenden Themen behandelt:

1. Priifung der Entwiirfe der Verord-
nung der revidierten Zivilschutzgesetze
Das entsprechende Bundesgesetz
wurde durch das Parlament am
7. Oktober 1977 verabschiedet. Da
kein Referendum ergriffen wurde, ist
es am 1. Februar 1978 in Kraft getre-
ten. Praktisch wird es erst ausfiithrbar
sein, wenn die dazu gehorenden Ver-
ordnungen in Kraft treten. Das wird
wahrscheinlich am 1. Januar 1979 der
Fall sein; wir erwarten dieses Datum
mit einer gewissen Ungeduld.
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Der Entwurf der Verordnung wurde
den Kantonen unterbreitet, die sich
dazu bis am 31. Juli dieses Jahres zu
dussern haben. Ihr Vorstand, der
schon eine Anzahl Vorschlige zum
Vorprojekt angebracht hat, wurde be-
ziiglich des definitiven Entwurfs zur
Stellungnahme eingeladen. Er wird
ndchstens zu dessen Priifung zusam-
mentreten.

Wir sind der Meinung, dass, im gan-
zen gesehen, die vorgesehenen Ande-
rungen, die durch die Anwendung der
Konzeption 1971 bedingt sind, zweck-
massig sind. Das Bundesamt, die Kan-
tone und die lokalen Organisationen
werden damit iiber ein wirksames
Arbeitsinstrument verfiigen.

2. Entwurf einer Aufteilung der
Bestande der Organisationen fiir den
Schutz von Einrichtungen und
Diensten fiir die Verwaltung und fiir
den Transport

Er schien uns zweckmassig, und wir
haben dem Bundesamt, ausser einigen
kleinen Bemerkungen, keine beson-
deren Vorschldge iiber Einzelheiten
unterbreitet.

3. Organisation der Arbeitstage

Die Mitglieder unseres Verbandes in
der Westschweiz, denen sich auch
Vertreter von Stddten, die nicht Mit-
glieder sind, anschliessen, sind fiir den
8. November nach Lausanne zum Stu-
dium der Organisation und der Auf-
gaben der Leitung einberufen worden.
Sie haben auch an einem Vortrag von
Brigadier Stettler, Waffenchef der
Luftschutztruppen, iliber die zukiinf-
tige Organisation und den Einsatz der
Luftschutztruppen teilgenommen.
Der Erfolg dieser Begegnung hat die
anwesenden Mitglieder bewogen, die
Wiederholung zu beantragen.

Unsere Mitglieder wurden aufgefor-
dert, am 16. November 1977 einer
kombinierten Snitdtsiibung in den
Rdumen der Spitalanlage in Gosgen
beizuwohnen.

Die Arbeitsgruppe «Material» trat am
23. Dezember 1977 zusammen, um
sich mit Fragen bezliglich Ergén-
zungslisten  von  Kiichenmaterial,
Schutzmasken, Moto-Pumpen Typ I

und II usw. zu befassen. Dieser Sit-
zung folgten mehrere Zusammen-
kiinfte mit der Arbeitsgruppe des BZS
fiir Materialfragen.

Die Arbeitsgruppe « Verwaltung» ver-
anstaltete am 3. Mérz 1978 in Olten
eine Sitzung mit einem Gedankenaus-
tausch tiber die Anwendung der Aus-
fiihrungsbestimmungen iiber die Kon-
trollen. Sie stellte einige kleinere Liik-
ken fest, die es zu beheben gilt. Sie
priifte auch die Frage einer Verein-
heitlichung der Buchhaltung in bezug
auf die Verwaltung der Instruktions-
kurse.

Das Komitee hatte ausserdem einen
Arbeitstag zur Priifung der Probleme
im Zusammenhang mit der Einfiih-
rung der Informatik fiir die Kontrol-
len des Zivilschutzes vorgesehen. Wir
waren jedoch aus verschiedenen
Griinden gezwungen, diese Sitzung
auf den 13. September zu verschie-
ben.

Schlussfolgerung

Wie im Jahresbericht 1976/77 ver-
merkt wurde, ist die Tatigkeit unseres
Verbandes wenig spektakuldr, aber
zielbewusst. Gegenwirtig beschifti-
gen wir uns mit dem Studium der
Vollzugsverordnungen fiir die revi-
dierte Bundesgesetzgebung iiber den
Zivilschutz. In diesem Zusammen-
hang sind wir dem Direktor des Bun-
desamtes fiir Zivilschutz zu Dank ver-
pflichtet, dass er unsere Gruppe be-
ziiglich der vielen Fragen, die in seiner
Kompetenz liegen, konsultiert, sowie
fiir das Vertrauen, das er uns entge-
genbringt. Je mehr die Organisation
des Zivilschutzes voranschreitet, desto
mehr Probleme gibt es zu 1osen. Es ist
allgemein bekannt, dass die Schweizer
eine Vorliebe fiir Verbande und Ver-
eine aller Art haben: was uns anb¢-
langt, diirfen wir behaupten, dass un-
ser Verband eine notwendige Auf-

gabe erfiillt. In voller Uberzeugung |
bemiiht sich Ihr Vorstand, den ihm |
anvertrauten Auftrag auszufiithren. Ef

hofft Ihrer gerechtfertigten Erwartung
zu entsprechen.

Der beauftragte Président:
Georges Cuendet



	Schweizerischer Zivilschutz-Fachverband der Städte : Jahresbericht 1977/78

